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Übersicht 

 

Erklärtes Ziel des Initiativkomitees ist es, die Kopien und Rekonstruktionen der Kapellbrü-

ckenbilder von Dr. Jost Schumacher auf die Kapellbrücke zu hängen. Dieses Ziel ist nicht 

direkt initiativfähig, weshalb in einem ersten Schritt die Gemeindeordnung geändert und die 

Zuständigkeit des Grossen Stadtrates sowie das fakultative Referendum gegen diesen Be-

schluss begründet werden sollen. Die Änderung der Gemeindeordnung untersteht dem obli-

gatorischen Referendum und ist initiativfähig. Weil nach einer erfolgten Änderung der 

Gemeindeordnung der Grosse Stadtrat über die Hängeordnung beschliessen würde und da-

gegen das fakultative Referendum gegeben wäre, wäre neu auch die Hängeordnung für die 

Kapellbrückenbilder initiativfähig.  

Die Zuständigkeit des Grossen Stadtrates und das fakultative Referendum sollen nicht nur für 

die Kapellbrücke, sondern für alle Holzbrücken in der Stadt Luzern begründet werden. Neben 

der Kapellbrücke ist dies die Spreuerbrücke, auf der der Bilderzyklus „Totentanz“ hängt. 

 

Beide Brücken stehen samt ihrem originalen Bilderbestand unter kantonalem und eidgenössi-

schem Schutz. Eine Veränderung der Hängeordnung muss durch die denkmalpflegerischen 

Stellen von Kanton und Bund bewilligt werden. Der Ersatz der Originalbilder durch die schu-

macherschen Kopien wird aber nach wie vor von den zuständigen Fachstellen abgelehnt. Die 

Hängung 2002 auf der Kapellbrücke mit dem Bekenntnis zum Original und zur Geschichte der 

Brücken und Bilder wird befürwortet.  

Der Stadtrat lehnt den Ersatz der Originalbilder auf der Spreuerbrücke durch etwaige Kopien 

ab. Der Stadtrat ist aber bereit für einen offenen Diskurs zu einer neuen, lückenfüllenden 

Hängeordnung auf der Kapellbrücke, die dem Denkmalstatus gerecht wird.  

 

Aus Sicht des Stadtrates muss die Hängeordnung eine Aufgabe der Exekutive bleiben. Eine 

Änderung der Hängeordnung kann nur in enger Zusammenarbeit mit den Fachstellen des 

Bundes und des Kantons erfolgen. Dazu braucht es die Fachkompetenz der städtischen 

Dienstabteilungen, die bereits mit dem denkmalgerechten Unterhalt betraut sind. 
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Der Stadtrat von Luzern 

an den Grossen Stadtrat von Luzern 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

 

1 Initiative „Die Bilder gehören auf die Kapellbrücke – 
Änderung der Zuständigkeit“ 

 

 

1.1 Initiativbegehren 

 

Am 13. August 2013 hat das Initiativkomitee die Initiative „Die Bilder gehören auf die Kapell-

brücke – Änderung der Zuständigkeit“ eingereicht. Die Initiative hat das folgende Begehren: 

 

„Gestützt auf § 131 des Stimmgesetzes und Artikel 6 der Gemeindeordnung der Stadt Luzern 

verlangen die unterzeichneten Stimmberechtigten der Stadt Luzern in Form eines ausgearbei-

teten Entwurfs folgende Änderungen der Gemeindeordnung: 

Art. 13 Abs. 1 Ziff. 5 (neu) 

Erlass und Revision der Hängeordnung für die Luzerner Holzbrücken 

Art. 29 Abs. 1 lit. d (neu) 

Erlass und Revision der Hängeordnung für die Luzerner Holzbrücken“ 

 

 

1.2 Gültigkeit 

 

Innert der Sammlungsfrist wurden 1‘174 Unterschriften gesammelt. Von diesen Unterschriften 

waren 1‘099 gültig und 75 ungültig. Das Zustandekommen der Initiative erfordert die gülti-

gen Unterschriften von 800 Stimmberechtigten. Die Initiative ist somit zustande gekommen. 

 

Das von den Initianten und Initiantinnen geforderte Begehren ist umsetzbar. Es würde eine 

Änderung der Gemeindeordnung erfordern. 

 

Nach § 145 des kantonalen Stimmrechtsgesetzes ist ein Volksbegehren ungültig, wenn es 

rechtswidrig oder eindeutig undurchführbar ist. Nach Art. 6 Abs. 1 der Gemeindeordnung der 

Stadt Luzern (GO) kann durch eine Initiative die Abstimmung über einen rechtsetzenden Er-

lass oder ein Sachgeschäft verlangt werden, die dem obligatorischen oder fakultativen Refe-

rendum unterliegen. Diese Voraussetzung ist mit der beantragten Änderung der Gemeinde-

ordnung erfüllt, und das Anliegen der Initianten und Initiantinnen ist auch nicht eindeutig 

undurchführbar. Die Initiative „Die Bilder gehören auf die Kapellbrücke – Änderung der Zu-

ständigkeit“ ist somit gültig.  
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1.3 Anliegen der Initianten 

 

Durch den Brand der Kapellbrücke im Jahre 1993 sind viele äusserst wertvolle Bildtafeln im 

Giebel der Brücke zerstört worden. Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung der Stadt Luzern 

hat ein grosses Interesse daran, dass die zerstörten Kunstwerke durch Bilder ersetzt werden, 

die nach Vorlage der Originalbilder neu gemalt worden sind. 

 

Die Zuständigkeit für die Hängeordnung der Bilder auf den Luzerner Holzbrücken liegt – ge-

mäss geltender Gemeindeordnung – beim Stadtrat (Exekutive). Damit nun aber Parlament 

und Stimmberechtigte bezüglich Ersatz der Bilder direkt Einfluss nehmen können, ist eine 

Änderung der Gemeindeordnung notwendig. Dies bezweckt die Initiative „Die Bilder gehö-

ren auf die Kapellbrücke“. 

 

In Luzern, in der ganzen Schweiz und in der weiten Welt war man bestürzt über den Brand 

der Kapellbrücke im Jahre 1993. Etwas Einmaliges, unbezahlbar Wertvolles war über Nacht zu 

einem grossen Teil durch Feuer zerstört worden. Doch man liess die durch den Brand entstan-

dene Lücke zwischen den beiden Brückenpfeilern nicht offen. Luzern hat die zerstörte Brücke 

wieder instand gestellt mit neuen Bauteilen, die nach dem Vorbild des alten Originals gefer-

tigt worden sind. Und so verbindet die neue alte wundervolle Brücke heute und künftig die 

beiden Reussufer und damit die Menschen miteinander. 

 

Doch im Giebel der wieder aufgebauten Brücke klaffen schmerzliche Lücken. Es fehlen die 

durch den Brand zerstörten Bilder. Es gibt sie nicht mehr, diese Bildtafeln, sie können nicht 

durch gleichwertige ersetzt werden. Doch sie sind inzwischen neu gemalt worden, die alten 

Bilder. Die neuen alten Bilder können und wollen sich nicht am Wert der zerstörten Originale 

messen. Doch auch sie können Geschichten der Stadt Luzern und der Schweiz erzählen. Diese 

Geschichten verbinden nicht nur Luzernerinnen und Luzerner, sondern Menschen aus aller 

Welt, die über die Kapellbrücke gehen. 

 

Die neuen alten Bildtafeln sind nicht so wertvoll wie die Originale. Aber sie sind gewiss wert-

voller als die vorgebrachten kulturhistorischen und denkmalpflegerischen Bedenken. Als die 

Originalbildtafeln im 17. Jahrhundert in den Giebel der damals schon hundertjährigen Brücke 

geschraubt worden sind, geschah dies nicht aus kulturhistorischen Gründen; es geschah, weil 

die Bilder viel zu erzählen wussten. 

 

Und da gibt es auch eine neue Geschichte: Die neuen alten Bilder kosten die Stadt Luzern 

kein Vermögen; sie stehen – dank privater Initiative – zur Verfügung. Sie können aufgehängt 

werden, sobald eine neue Hängeordnung ihnen Platz gibt. Die vorliegende Initiative will be-

wirken, dass dies bald geschehen kann. 
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2 Stellungnahme des Stadtrates zur Initiative 
 

2.1 Ausgangslage Kapellbrücke mit der Hängeordnung 2002 

 

Nach dem verheerenden Brand vom 18. August 1993 und der Rekonstruktion der Brücke im 

Winterhalbjahr 1993/1994 hat sich die grundsätzliche Frage gestellt, wie mit dem durch die 

Katastrophe in grossen Teilen zerstörten Bilderzyklus der Kapellbrücke umgegangen werden 

soll. Da die Kapellbrücke seit 1914 unter dem Schutz der Eidgenossenschaft sowie unter kan-

tonalem Schutz steht, wurden das Bundesamt für Kultur (BAK), die kantonale Denkmalpflege 

Luzern sowie die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege (EKD) beigezogen. Erst nach 

einem langen Prozess mit Fachgutachten und intensiven Verhandlungen konnte 2002 die 

heutige Hängeordnung verwirklicht werden. Im Rahmen dieses Prozesses wurde vom Stadtrat 

auch geprüft, ob die erhaltenen Originalbilder mit Bildrekonstruktionen der verbrannten Bil-

der ergänzt werden sollen. Es wurden von verschiedenen Restauratoren einzelne Bildrekon-

struktionen in verschiedenen Techniken erstellt. Auch der Ersatz des vollständigen Bilderzyk-

lus inklusive der noch vorhandenen Originalbilder durch Bildkopien oder zeitgenössische 

Neuschöpfungen wurde vom Stadtrat geprüft. Beide Möglichkeiten wurden damals vom 

Stadtrat in Rücksprache mit den eidgenössischen und kantonalen Behörden und Statements 

von Fachleuten schlussendlich wieder verworfen.  

 

Heute ist auf der Kapellbrücke die vom Parlament mit dem Bericht B 24/2002 vom 8. Mai 

2002: „Kapellbrücke, Bilderzyklus, Hängeordnung 2002“ beschlossene Hängeordnung zu 

sehen, die sich wie folgt präsentiert: 

 An beiden Brückenköpfen der Kapellbrücke werden jene originalen Kapellbrückenbilder 

präsentiert, welche die Brandkatastrophe von 1993 an diesen Positionen überstanden 

haben und seither konserviert und restauriert wurden. 

Die Serie von (16 bzw. 14 Tafeln) erhaltenen Originalbildern schliessen „Brandbilder“ 

(4 bzw. 3 Tafeln) ab; brandgeschädigte Originale, die in der Form intakt blieben. 

 In der Brückenmitte wird der unversehrt gebliebene Originalzyklus des heiligen Mauritius 

(26 Bildtafeln) gezeigt. Von diesem Zyklus war 1993 ein Bild auf der Brücke zu sehen, die 

übrigen waren zum Zeitpunkt des Brandes magaziniert. 

 Die Joche (11 bzw. 12 Binder) zwischen den beiden Brückenköpfen und dem Mauritius-

zyklus sind leer. 

 

Auf der Kapellbrücke sind somit heute ausschliesslich originale Bildtafeln zu sehen, die im 

17. Jahrhundert in der Werkstatt von Hans Heinrich Wägmann geschaffen wurden. Sie stellen 

ein herausragendes, einmaliges Kulturgut dar. Dem Stadtrat war und ist dieses Bekenntnis 

zum Original in der Öffentlichkeit wichtig. Die Bildtafeln sind integrativer Bestandteil des 

gesamten nationalen Denkmals Kapellbrücke und Wasserturm.  

 

Die Hängeordnung 2002 der Kapellbrücke verschweigt die Folgen der Brandkatastrophe nicht. 

Die überleitenden Brandbilder und die Leerstellen in den Dachjochen markieren die Grenzen 

und das Ausmass der Brandkatastrophe.  
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Die heutige Lösung ist somit ein Bekenntnis zur Geschichte. Die erhalten gebliebenen origina-

len Bilder und die originalen Depotbilder sind auf der Brücke zu sehen. Beide Gruppen von 

Bildern füllen nicht die ganze Brücke, sondern lassen bewusst Lücken, leere Joche offen. Einzig 

in der Mitte der Brücke füllen die originalen, bislang magazinierten Bildtafeln des Mauritius-

zyklus die leeren Joche. Die Vergänglichkeit und Verletzbarkeit der jahrhundertealten Kapell-

brücke, des nationalen Denkmals wird spürbar. 

Die Kapellbrücke mit ihrem nach wie vor originalen Bilderbestand und der Wasserturm sind 

die weltweit wirksamsten Wahrzeichen der Stadt Luzern. Der Brand 1993 hatte ein riesiges 

Medienecho. Ein Schweizbesuch scheint erst mit dem Gang über die Luzerner Kapellbrücke 

komplett zu sein: Die Brücke ist ein Touristenmagnet. In Spitzenzeiten durchqueren stündlich 

1‘700 Personen die Brücke. Im Tagesdurchschnitt sind es 13‘400 Personen. Neben den Touris-

ten aus aller Herren Länder sind es aber auch viele Luzernerinnen und Luzerner. Die Brücke 

mit ihrem originalen und originellen „Dreieck-Bilder-Bestand“ steht gleichbedeutend für die 

geschichtliche Echtheit, Originalität und Authentizität Luzerns; ein nicht zu unterschätzendes 

Alleinstellungsmerkmal im weltweiten Stadttourismus. 

 

 

2.2 Ausgangslage Spreuerbrücke 

 

In der Stellungnahme zum Postulat 4 2010/2012 von Martin Merki namens der FDP-Fraktion 

vom 5. Januar 2010 beantwortete der damalige Stadtrat die Haltung zu Bildkopien auf der 

Spreuerbrücke. Diese gilt weiterhin unverändert. 

 

Die Spreuerbrücke gehört zu den ältesten Holzbrücken in der Schweiz. Die Spreuerbrücke mit 

ihrem Bilderzyklus aus der Werkstatt von Kaspar Meglinger ist ebenso ein bedeutendes Denk-

mal und steht unter Schutz von Bund und Kanton. Auf der Brücke sind die originalen Bild-

tafeln des Totentanzes aus dem 17. Jahrhundert zu sehen. Diese Bildtafeln sind integraler 

Bestandteil des Denkmals. 

 

Die konservatorischen Bedingungen für die Brückenbilder von Kapellbrücke und Spreuer-

brücke sind vergleichbar. Deshalb kann die Beurteilung der konservatorischen Bedingungen 

für die Originale auf der Kapellbrücke durch die kantonale Denkmalpflege, welche im Zu-

sammenhang mit den Abklärungen betreffend Hängeordnung auf der Kapellbrücke von der 

Denkmalpflege von Bund und Kanton vorgenommen wurde, auf die Spreuerbrücke übertra-

gen werden. Die Stellungnahme der kantonalen Denkmalpflege lautete wie folgt: 

 

„Im Jahre 2002 ist die Hängung der Originale auf der Kapellbrücke von allen zuständigen Sei-

ten als gangbarer Weg angesehen worden. Dies nachdem umfangreiche Sicherheitsvorkeh-

rungen auf der Brücke getroffen worden waren. So sind verschiedene Frühwarn- und Früh-

erkennungssysteme gegen Brand und Vandalismus eingerichtet worden, namentlich Rauch- 

und Wärmefühler und -melder sowie eine Videoüberwachung. Letztere ist soeben mit neus-

ter Technik ergänzt und/oder ersetzt worden. Zudem behindern Brandschutzverglasungen im 

Abstand von wenigen Metern im Brückengiebel die Ausbreitung einer allfälligen Feuerwalze, 

wie wir sie 1993 erleben mussten. Um Vandalismus in der Fasnachtszeit vorzubeugen, werden 

die Bilder jeweils durch sogenannte Fasnachtsbilder abgedeckt. Spezielle Einrichtungen 
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schützen die Bilder vor der Verkotung durch Vögel. Ein schwer entflammbares, atmungsakti-

ves und zugleich schmutzabstossendes Vlies schützt die Bilder auf der Rückseite vor Ver-

schmutzung und Schädlingsbefall, lässt aber den Bildträger (die Holztafeln) atmen und den 

Feuchtigkeitsaustausch zu.  

 

Seit der Einrichtung der heutigen Hängeordnung im Jahre 2003 findet zwei Mal jährlich eine 

Kontrolle der Bilder durch einen qualifizierten Restaurator statt. Der Restaurator führt gleich-

zeitig mit der Kontrolle die notwendigen Instandhaltungsmassnahmen aus, insbesondere die 

vorsichtige Reinigung von Staub und Spinnweben. Aus den seit 2005 vorliegenden Kontroll-

protokollen geht hervor, dass regelmässig kleinere Verunreinigungen durch Vogelkot und 

Papierkrümel entfernt werden müssen. Des Weiteren stellt der Restaurator jeweils kleine 

Kratzer und minime lose Stellen oder Ausbrüche in der Malschicht fest. Diese werden beob-

achtet und soweit nötig gesichert und/oder retuschiert. Gleichzeitig beobachtet der Restaura-

tor allfällige Schäden an den Dachziegeln und meldet sie der zuständigen Stelle. Die schwer 

zugänglichen, da hoch gelegenen vier Bilder gegen die Peterskapelle und das Frontispiz 

ebendort erfordern zur Kontrolle einen relativ hohen Aufwand. Sie konnten deshalb seit 

2003 erst einmal, und zwar im Jahre 2008, kontrolliert und gereinigt werden. In den Kon-

trollberichten hielt der beauftragte Restaurator mehrere Male fest, dass keine ausserge-

wöhnlichen Schäden vorliegen.  

Unter diesen Umständen halten wir die heutigen konservatorischen Bedingungen für die Ori-

ginale auf der Kapellbrücke für ausreichend. Eine absolute Sicherheit gibt es nicht und ein 

Restrisiko bleibt immer. Nachdem die angemessenen Massnahmen zum Schutz gegen Brand 

und Vandalismus ergriffen worden und die regelmässige Kontrolle und die fachgerechte In-

standhaltung der Bilder gewährleistet sind, ist das Restrisiko gegenwärtig zu verantworten.“ 

 

Die genannten Sicherheitsvorkehrungen und Instandhaltungsmassnahmen treffen auf die 

Spreuerbrücke gleichermassen zu. Der Stadtrat will auch in Zukunft die originalen Bildtafeln 

auf der Spreuerbrücke zeigen und diese nicht durch Bildrekonstruktionen, auch nicht durch 

hohen Qualitätsanforderungen entsprechende Bildrekonstruktionen, ersetzen. Die originalen 

Bildtafeln sind integraler Bestandteil des Denkmals und gehören zur Spreuerbrücke. Gemäss 

Charta von Venedig (Internationale Charta über die Konservierung und Restaurierung von 

Denkmälern) dürfen Werke der Malerei, die integraler Bestandteil eines Denkmals sind, nur 

von ihm getrennt werden, wenn dies zum Schutz unbedingt erforderlich ist oder bedeutende 

nationale oder internationale Interessen es rechtfertigen. Der Stadtrat beurteilt, genau wie 

die Denkmalpflege, die konservatorischen Bedingungen für die originalen Bildtafeln als ver-

tretbar. In periodischen Abständen werden diese konservatorischen Bedingungen überprüft 

und neu beurteilt. Die professionellen Zustandsprotokolle, die zweimal jährlich von einem 

Restaurator erstellt werden, bilden eine geeignete Grundlage, um Veränderungen der Bedin-

gungen rechtzeitig festzustellen. Im Sinne des Kulturgüterschutzes wurden präventive Mass-

nahmen ergriffen und das Kulturgut für den Fall eines Schadensereignisses fotografisch 

dokumentiert. Ergänzend wurden die Bildtafeln im Rahmen der Publikation über die Spreuer-

brücke und ihren Bilderzyklus umfassend wissenschaftlich erfasst. Der Stadtrat ist der Mei-

nung, dass die Brücke und ihr Bilderzyklus für den Fall eines Schadensereignisses ausreichend 

dokumentiert ist, wird aber zusätzlich beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz, welches die 
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Interessen des Kulturgüterschutzes auf Stufe Bund wahrnimmt, die Bestätigung einholen, ob 

die Unterlagen den Anforderungen des Bundes genügen.  

Der Stadtrat erachtet das Kopieren der originalen Bildtafeln der Spreuerbrücke aus den oben 

genannten Gründen als nicht notwendig und sieht in diesem Zusammenhang keinen Hand-

lungsbedarf. Auch von nationaler Seite besteht dazu überhaupt kein Interesse. 

 

 

2.3 Verfahren für eine Revision der Hängeordnungen  

für Kapell- und Spreuerbrücke 

 

Durch den Eintrag der Kapell- und der Spreuerbrücke in das Denkmalverzeichnis von Bund 

und Kanton ist die Stadt gesetzlich verpflichtet, Veränderungen der Hängeordnungen durch 

die zuständigen Stellen von Bund und Kanton bewilligen zu lassen. Die entsprechenden Ver-

fahren werden somit durchzuführen sein. Die Denkmalpflegen des Bundes und des Kantons 

können die Zustimmung zu einer Hängeordnung verweigern (s. Schreiben 22. Januar 2014 

BAK).  

 

Es ist gemäss den Ausführungen des Initiativkomitees das Ziel, die Kopien und Rekonstruktio-

nen der Kapellbrückenbilder von Dr. Jost Schumacher auf die Kapellbrücke zu hängen. In den 

Ausführungen des Initiativkomitees nicht explizit erwähnt ist der Bilderzyklus der Spreuerbrü-

cke. Weil die Zuständigkeit für den Erlass und die Revision der Hängeordnung für die Luzer-

ner Holzbrücken in der Gemeindeordnung geändert werden soll, würde auch die Zuständig-

keit des Grossen Stadtrates für die Hängeordnung der Spreuerbrücke begründet. Das 

Verfahren für eine neue Hängeordnung wäre das gleiche wie bei der Kapellbrücke. 

 

2.3.1 Bildkopien und Bildrekonstruktionen von Dr. Jost Schumacher 

für die Kapellbrücke 

Bei den Bildkopien und Bildrekonstruktionen von Dr. Jost Schumacher für die Kapellbrücke 

stellen sich neben den Fragen der inhaltlichen und technischen Qualität weitere Fragen zum 

Eigentum, zum Unterhalt, zur Kostenfolge und zu rechtlichen Folgen, aber auch zur Erleb-

barkeit der Brücke über das Jahr. 

 

Das Gutachten der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege (EKD) hat 2009 die Ein-

schätzung des Stadtrates bestätigt, dass die Bildkopien und Bildrekonstruktionen von Jost 

Schumacher den qualitativen Anforderungen, wie sie nach dem Brand gemeinsam von Bund, 

Kanton und Stadt formuliert wurden, nicht genügen (EKD 2009). Die Bildkopien und Bildre-

konstruktionen genügen weder in handwerklicher noch maltechnischer und künstlerischer 

Art den Qualitätsanforderungen bei einem nationalen Denkmal.  

Die Kopien wurden in einer privaten Initiative ohne ausdrückliche Zustimmung oder Mitwir-

kung der Stadt bzw. der kantonalen Denkmalpflege erstellt. Sie wurden nicht wie im Initiativ-

text behauptet „nach Vorlage der Originalbilder neu gemalt“, da die meisten Originale zu 

diesem Zeitpunkt bereits verbrannt waren oder zum Kopieren nicht zur Verfügung standen. 

Die Bildrekonstruktionen wurden zudem allein nach persönlichen inhaltlichen Interpretatio-

nen von Einzelpersonen vorgenommen. Es fehlte der fachliche Diskurs z. B. bei der Festlegung 

der Maltechnik und der Bildträgermaterialien.  
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Im Gegensatz zu den Originalen können die Bildkopien nicht für längere Zeit im Freien, in 

den offenen Brückenjochen, aufgehängt werden, ohne Schaden zu nehmen. Die Maltechni-

ken und Materialien der Kopien sind für die Hängung im Freien ungeeignet. Gemäss Gutach-

ten vergilben sie innert kurzer Zeit: „Die für die Bildkopien und -rekonstruktionen verwende-

ten Firnisse eignen sich nicht für eine Präsentation im Aussenbereich, da sie durch den gros-

sen UV-Anteil des Tageslichtes schnell oxydieren und somit vergilben.“  

Der Tagespresse (NLZ vom 12. Juni 2013) war im Vorfeld der Initiative zu entnehmen, dass die 

Bilderkopien deshalb für zwei Wintermonate abgehängt werden sollen. Die Kapellbrücke 

wäre dann komplett ohne Bilder. Der Preis für eine mit Dr. Jost Schumachers Bildern vollbe-

setzte Brücke ist demnach eine bilderleere Brücke über zwei oder gar mehrere Monate – je 

nach Witterung. Angesichts der Bedeutung der Brücke für den Luzerner Tourismus und ihrer 

prägenden Rolle im Stadtbild ist ein Totalverlust der Bilder auf der Brücke und im Stadtraum 

nur schwer zu vermitteln und nicht hinnehmbar. Heute sind die Bilder nur während der Fas-

nachtszeit überdeckt, die Brücke ist somit trotz Originalbilder nie bilderlos.  

Wenn Kopien aufgehängt würden, müssten die originalen Bilder eingelagert werden und 

wären somit der Öffentlichkeit komplett und dauerhaft entzogen. Die authentische Brücke 

dagegen wäre mit mangelhaften und unbedeutenden Bildkopien temporär bestückt. 

 

Mit der Platzierung der Bildkopien auf der Kapellbrücke ergäben sich für die Stadt jährlich 

auftretende Mehrkosten: Die originalen Bilder (63, inkl. Mauritiuszyklus) müssen in geeigne-

ten – temperierten, gelüfteten, brand- und diebstahlgesicherten – Räumlichkeiten eingela-

gert werden. Dafür ausreichende Lagerfläche steht zurzeit nicht zur Verfügung. Mit dem 

Neubau des Stadtarchivs stehen nur 50 m2 geeigneter Lagerfläche zur Verfügung, die für die 

heute auswärtig eingelagerten Hofbrückenbilder nur knapp ausreichen.  

(Für 1 m2 in einem externen Lager der Umgebung Luzerns war 2012 eine Miete von Fr. 260.– 

aufzuwenden zuzüglich Versicherungskosten, Ein- und Auslagerungskosten, Stellagenbau 

und Zustandsabklärung.) 

Das Auf- und Abhängen der Bildkopien in den Wintermonaten, der Transport zwischen Brü-

cke und Zwischenlager sowie die Bereithaltung dieser nur temporär genutzten Lagerflächen 

müssen ebenfalls jährlich budgetiert werden. Angesichts der maltechnischen, für die Hän-

gung im Freien sowie in Wassernähe nicht geeigneten Bildkopien ist ein erhöhter Unterhalt 

für die der Witterung ausgesetzten Bildtafeln einzurechnen. 

Gleichzeitig müssen auch die eingelagerten Originalbilder nach wie vor kontrolliert und res-

tauratorisch gewartet werden, was ebenfalls budgetiert werden muss. Die Hängung der Bild-

kopien erzeugt demnach jährlich aufzuwendende Mehr- und Unterhalts- sowie Mietkosten 

für die Stadt, die nicht durch allfällige Minderkosten (geringerer Unterhalt der Originale) 

kompensiert werden könnten. Sie ist nicht kostenlos. 

 

Die Aufgabe des Stadtrates ist es, die Ansprüche der Bevölkerung und der Denkmalpflege in 

Einklang zu bringen. Dies wurde 2002 mit der gültigen Hängeordnung, die in einem langen 

Prozess erarbeitet und vom Parlament gutgeheissen wurde, erreicht. Der sorgfältige Umgang 

mit der Kapellbrücke und ihren originalen Bildern von europäischer Bedeutung bedingt, dass 

Veränderungen oder Ergänzungen der Hängeordnung entsprechend hohen qualitativen An-

forderungen genügen müssen. Der Stadtrat hat jedoch Verständnis für den Wunsch, die 
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Lücken im Bilderzyklus zu schliessen und damit die Nachvollziehbarkeit und Lesbarkeit des 

gesamten Zyklus zu verbessern.  

 

Die Nachfrage beim Bundesamt für Kultur (BAK) und der Eidgenössischen Kommission für 

Denkmalpflege (EKD) im Januar 2014 hat erneut ergeben, dass die Bildkopien und nach per-

sönlichen Interpretationen von Einzelpersonen erfolgten Bildrekonstruktionen von Dr. Jost 

Schumacher den qualitativen Anforderungen des Schutzobjektes Kapellbrücke nicht genü-

gen. Das BAK hält nach wie vor an der Hängeordnung 2002 fest (Anhang 3).  

Es ist davon auszugehen, dass eine Hängeordnung mit Bildkopien und Bildrekonstruktionen 

von Dr. Jost Schumacher von der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege (EKD) abge-

lehnt würde und diese selbst bei einer Annahme in einer Volksabstimmung nicht aufgehängt 

werden könnten. Es muss bei einer Annahme mit einer etwaigen Rückforderung der Subven-

tionen bzw. dem Verlust des Denkmalstatus gerecht werden. 

 

Gemäss § 184 Abs. 1 PBG ist eine neue Hängung auf der Baute Kapellbrücke (sowie Spreuer-

brücke) baubewilligungspflichtig. An einem Baubewilligungsverfahren besteht hier ein 

öffentliches Interesse, weil die Kapellbrücke und die Spreuerbrücke unter dem Denkmal-

schutz des Bundes und des Kantons stehen und mit einer neuen Hängeordnung (Kopien) im 

Erscheinungsbild sowie in ihrer Eigenschaft als Denkmäler unmittelbar betroffen sind. Das 

Bewilligungsverfahren eröffnet Fachbehörden sowie Fachverbänden (Heimatschutz usw.) Ein-

sprache- und Beschwerdemöglichkeiten. Ein langwieriges Rechtsverfahren über Verwaltungs- 

bis vor Bundesgericht ist möglich.  

Für die heutige Hängeordnung wurde dagegen kein Baubewilligungsverfahren durchgeführt, 

weil es sich um die Originale handelt und die Stadt Luzern in Rücksprache mit den zuständi-

gen Stellen von Kanton und Bund das Projekt bestimmte. Einer neuen Hängung mit den 

schumacherschen Kopien stimmt zudem auch der Stadtrat als Eigentümer und Bewilligungs-

behörde nicht zu.  

Es ist mit einem grossen Medieninteresse zu rechnen, da ein weltweit bekanntes, national ge-

schütztes Denkmal und Wahrzeichen in seiner Erscheinung, aber auch Originalität betroffen 

ist. Schweizweit dürfte auch der Präzedenzfall, dass die Stimmbürgerschaft der Stadt Luzern 

über den denkmalpflegerischen Umgang mit einem nationalen geschützten Denkmal wie der 

Kapellbrücke abstimmt – entgegen den kantonalen und nationalen Fachstellen –, für Auf-

merksamkeit sorgen. Andreas Auer, Professor für öffentliches Recht an der Universität Zürich, 

führte dies in seinem Rechtsgutachten zur Volksinitiative Kapellbrückenbilder Luzern vom 

Mai 2010 aus.  

 

Wegen fehlender Qualität der angefertigten Bildkopien und Bildrekonstruktionen von 

Dr. Jost Schumacher ist der Stadtrat gegen eine Hängung auf der Kapellbrücke. Dafür wäre 

auch die Zustimmung der Denkmalpflege auf Ebene Kanton und Bund nicht zu erhalten. Im 

Weiteren würden sich schwierige Fragen in der Praxis stellen, weil die Bildkopien für die 

Kapellbrücke im Eigentum von Dr. Jost Schumacher verbleiben würden, während die Stadt 

Luzern den Unterhalt für die Bildkopien und die einzulagernden Originale zu tragen hätte, 

obwohl sie die Qualität der Bilder nicht mitbestimmen konnte.  
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2.3.2 Bildkopien und Bildrekonstruktionen von Dr. Jost Schumacher  

für die Spreuerbrücke 

Derzeit lässt Dr. Jost Schumacher auch die Bilder der Spreuerbrücke kopieren. Bei den Bild-

kopien und Bildrekonstruktionen von Dr. Jost Schumacher für die Spreuerbrücke stellen sich 

die gleichen Fragen zur Qualität, zum Eigentum, zur Beständigkeit und zum Unterhalt sowie 

zur Kostenfolge und zu den rechtlichen Folgen wie bei den Kapellbrückenbildern.  

 

Trotz intensiven Verhandlungen zwischen der Stadt Luzern und Dr. Jost Schumacher über die 

Entleihe der Spreuerbrückenbilder zu Kopierzwecken kam ein Leihvertrag schlussendlich nicht 

zustande. Dr. Jost Schumacher verlangte die freie Verwendung der Bildkopien und die Stadt 

Luzern als Eigentümerin das folgende Mitspracherecht als Leihgeberin: 

„Die Leihgeberin behält das alleinige Recht am Bild (insbesondere am Original, an der Kopie 

und an der Dokumentation). Von den Kopien dürfen keine weiteren Kopien erstellt werden. 

Ohne Zustimmung durch die Leihgeberin dürfen die Kopien für private Zwecke, ein zentrales 

Schaulager in der Stadt Luzern und Ausstellungen im kunsthistorischen Umfeld, welche den 

Originalen gerecht werden, verwendet werden. Weitere öffentliche Verwendungen oder 

kommerzielle Verwertungen bedürfen der Zustimmung durch die Leihgeberin. Die Verpflich-

tung bleibt über die Dauer des Leihvertrages hinaus bestehen. Diese Verpflichtung ist auf 

Rechtsnachfolger zu übertragen.“ Dies entspricht den üblichen Bedingungen, wenn Kunst-

werke dieser Bedeutung z. B. von Museen zu Ausstellungszwecken ausgeliehen werden. 

 

Weil der Leihvertrag letztlich nicht zustande kam, hat Dr. Jost Schumacher auf die Original-

bilder für das Kopieren verzichtet. Die Kopien lässt er aktuell aufgrund von frei zugänglichen 

Unterlagen der Spreuerbrückenbilder erstellen. Auch diese Kopien basieren nicht auf den ori-

ginalen Bildtafeln. Die Stadt Luzern hat aufgrund dieses Sachverhalts auf den Einsitz in das 

Gremium, welches den Kopiervorgang begleitet, verzichtet. Dieses Gremium hat 

Dr. Jost Schumacher ebenfalls alleine bestimmt und nach einem geladenen Verfahren einen 

Kopisten direkt beauftragt. Es findet kein Diskurs oder Unterstützung zwischen den öffentli-

chen Stellen und dem Kopisten bzw. dem Gremium Schumachers zur Art und Weise der 

Kopien, der Sujets, der Materialien und der Maltechniken, der Lesbarkeit und Interpretation 

der Bilder usw. statt. Auch von diesem Vorgang ist die Öffentlichkeit vollständig ausgeschlos-

sen. 

 

Im Leihvertragsentwurf war ebenfalls festgehalten, dass die Stadt Luzern auf der Spreuerbrü-

cke weiterhin Originale zeigt. Sollte sich aus konservatorischen Gründen die Notwendigkeit 

ergeben, Kopien aufzuhängen, erklärte sich Dr. Jost Schumacher zum Gespräch mit der Stadt 

Luzern über eine Hängung seiner Kopien auf der Spreuerbrücke bereit. Das Eigentum an den 

Bildkopien wäre auch bei einem Zustandekommen des Vertrages bei Dr. Jost Schumacher 

verblieben. Wären die Bilder in einem Schadensfall auf die Spreuerbrücke gekommen, hätte 

der Unterhalt bei der Stadt gelegen, obwohl sie im Kopiervorgang keine Vorgaben zur Tech-

nik und Beständigkeit der Bilderkopien hätte machen können. 

 

Auch bei der Spreuerbrücke stellt sich wie bei der Kapellbrücke die Frage nach den zu erwar-

tenden Mehrkosten für die Stadt für den Unterhalt der Originale und Kopien sowie für deren 

Lagerung. 
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2.3.3 Belassen der Hängeordnung für die Spreuerbrücke 

Die Hängeordnung für die Spreuerbrücke zu ändern, ist derzeit nicht begründet. Diese wird 

unverändert belassen. Der Stadtrat hält fest am Bekenntnis zum Original auf der Spreuerbrü-

cke. Die Originale des Totentanzes sollen der Öffentlichkeit weiterhin zugänglich sein. Die 

Öffentlichkeit, die Luzernerinnen und Luzerner haben ein Anrecht, die Originale am ange-

stammten Ort zu sehen.  

Der Stadtrat hält am Bekenntnis zur Geschichte, auch der der Spreuerbrücke, fest. 

 

2.3.4 Vorgehen für eine neue Hängeordnung bei der Kapellbrücke 

Die zahlreichen parlamentarischen Vorstösse, die Initiative und die Medienberichte haben 

deutlich gezeigt, dass in der Öffentlichkeit der Wunsch spürbar ist, die Lücken im Bilderzyklus 

zu schliessen und damit die Nachvollziehbarkeit und Lesbarkeit des gesamten Zyklus zu 

verbessern. Der Stadtrat kann dies nachvollziehen. Der Verlust durch den Brand von 1993 war 

ein sehr tragisches Ereignis, das zum Teil bis heute nachwirkt. 

Der Stadtrat hält nach wie vor fest am Bekenntnis zum Original und zur Geschichte. Auf der 

Kapellbrücke sollen die Originalbilder der Öffentlichkeit zugänglich sein. Die gesamte 

Öffentlichkeit, Luzernerinnen und Luzerner und die vielen Besucher der Stadt, hat ein An-

recht, die Originale am angestammten Ort – dem wichtigsten Wahrzeichen Luzerns – zu 

sehen.  

(Interpellation 427 2004/2009 [Claudia Portmann-de Simoni], Postulat 429 2004/2009 [Urs 

Wollenmann]; Motion 1 2010/2012 [Daniel Wettstein]; Postulat 4 2010/2012 [Martin Merki]; 

Postulat 5 2010/2012 [Urs Wollenmann]) 

 

Das weitere Vorgehen zur Diskussion einer neuen Hängeordnung will die Stadt Luzern darum 

im gemeinsamen Gespräch mit dem Bund, dem Kanton Luzern und der Eidgenössischen 

Kommission für Denkmalpflege festlegen. Dies kann ab Herbst 2014 geschehen. Der genaue 

Zeitrahmen kann heute aber noch nicht abgeschätzt werden. 

 

Für den Spätsommer 2014 ist eine Ausstellung zum Thema „Kopie und Original der Kapell-

brückenbilder“ in Planung. In einem zentrumsnahen Ausstellungsraum werden einzelne ori-

ginale Kapellbrückenbilder den schumacherschen Bildkopien gegenübergestellt. In Vorträgen 

und Podien sollen die Rolle, der Wert und die Problematik von „Original und Kopie“ disku-

tiert und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Nur zeitgleich zur Aus-

stellung werden dann auch 4 bis max. 8 Bildkopien bzw. Bildrekonstruktionen von Dr. Jost 

Schumacher auf der Kapellbrücke im Bereich der leeren Joche aufgehängt.  

Begonnen wurden mit der kantonalen Denkmalpflege die wissenschaftliche Aufarbeitung für 

eine Publikation sowie die fotografische Dokumentation der Kapellbrückenbilder.  
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Um eine neue Hängeordnung auf der Kapellbrücke zu erreichen, muss ein mehrschichtiger 

und langwieriger Prozess in Gang gesetzt werden: 
 

1. Wissenschaftliche Aufarbeitung der Brücken- und einzelnen Bildergeschichte als Basis für 

mögliche Rekonstruktionen, aber auch als Dokumentsicherung der Originale.  

Erstes Zwischenergebnis wäre die dritte – längst überfällige – Publikation zu den Luzerner 

Holzbrücken bzw. zur Kapellbrücke. Mit Heinz Horat hat ein versierter Kunsthistoriker 

und Kenner der Luzerner Holzbrücken die Arbeiten im Herbst 2013 begonnen. Er erhielt 

Zugang zu den Unterlagen und fachliche Unterstützung. In einem zweiten Schritt müssen 

dazu aber auch die Bilder der Kapellbrücke fotografisch – analog und digital – dokumen-

tiert werden.  

Zweites, unmittelbar verwertbares Zwischenergebnis wäre die digitale Verfügbarkeit von 

Bildinformationen zur Brücke und zu den einzelnen Bildern. Eine digitale Bildhängung 

bzw. digitale Bildergänzung, die unmittelbar im Sinne eines qualitativen Tourismus 

Luzerns abgefragt werden kann. Die Bilder wären direkt auf Smartphone oder Tablet bis 

ins Detail nachvollziehbar und wieder lesbar. 

2. Auswertung der Restauratorenberichte seit 2003.  

Der Zustand und die Veränderung der Originalbilder im Material, aber auch in den Sujets 

liefern eine wertvolle Basis für allfällige der Qualität der Brücke entsprechende Rekons-

truktionen oder Kopien. 

3. Aufnahme der Gespräche mit den zuständigen Fachstellen bei Bund und Kanton und der 

Öffentlichkeit zu einer neuen Hängeordnung auf der Kapellbrücke.  

Dies im Sinne eines offenen Diskurses, wie mit der Kapellbrücke und ihrem Bilderbestand 

aus Sicht der Bevölkerung und aus fachlicher Sicht 20 Jahre nach dem Brand umgegangen 

werden soll und kann. Die Brücke und ihre Bilder werden wieder zu einer öffentlichen 

Angelegenheit Luzerns, aber auch der Schweiz. Die Komplexität, ein jahrhundertealtes 

Bauwerk und seinen originalen Bildbestand, das authentische Aushängeschild der Stadt 

Luzerns, der Stadt- und Weltöffentlichkeit zugänglich zu halten und über die Vergäng-

lichkeit hinweg zu bewahren, wird so sichtbar und verständlich. Die Stadt Luzern steht 

positiv für die originale, unverfälschte und unverwechselbare Kapellbrücke, einen authen-

tischen Geschichtsort.  

 

 

2.4 Ablehnung Änderung der Gemeindeordnung: Zuständigkeit  

Grosser Stadtrat und fakultatives Referendum 

 

Erklärtes Ziel des Initiativkomitees ist es, die Kopien und Rekonstruktionen der Kapellbrü-

ckenbilder von Dr. Jost Schumacher auf die Kapellbrücke zu hängen. Dieses Ziel ist nicht 

direkt initiativfähig, weshalb in einem ersten Schritt die Gemeindeordnung geändert und die 

Zuständigkeit des Grossen Stadtrates sowie das fakultative Referendum gegen diesen Be-

schluss begründet werden sollen. Die Änderung der Gemeindeordnung untersteht dem obli-

gatorischen Referendum und ist initiativfähig. Weil nach einer erfolgten Änderung der 

Gemeindeordnung der Grosse Stadtrat über die Hängeordnung beschliessen würde und da-

gegen das fakultative Referendum gegeben wäre, wäre neu auch die Hängeordnung für die 

Kapellbrückenbilder initiativfähig. Die Zuständigkeit des Grossen Stadtrates und das fakulta-
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tive Referendum sollen nicht nur für die Kapellbrücke, sondern für alle Holzbrücken in der 

Stadt Luzern begründet werden. Neben der Kapellbrücke ist dies die Spreuerbrücke, auf der 

der Bilderzyklus „Totentanz“ hängt. 

Die Initiative verlangt, dass über die Hängeordnung der Bilder auf Kapellbrücke und Spreu-

erbrücke nicht mehr der Stadtrat, sondern neu der Grosse Stadtrat entscheidet. Diesem Anlie-

gen zu entsprechen, ist zwar grundsätzlich möglich. Allerdings wird das Verfahren umständ-

lich und sehr aufwendig. Dies ist in den Augen des Stadtrates weder sinnvoll noch notwendig. 

 

Aufgaben des Grossen Stadtrates sind Wahlen, Planung, Rechtsetzung, übrige Sachgeschäfte 

und die Oberaufsicht über die Stadtverwaltung. Der Erlass einer neuen Hängeordnung dage-

gen fällt klar in den Aufgabenbereich der Exekutive.  

Kapellbrücke und Spreuerbrücke stehen zudem sowohl unter kantonalem als auch eidgenös-

sischem Denkmalschutz. Eine neue Hängeordnung bedarf daher zwingend der Zustimmung 

des Kantons, des Bundesamtes für Kultur (BAK) und der Eidgenössischen Kommission für 

Denkmalpflege (EKD). Sinnvollerweise sind daher die entsprechenden Verfahren im engen 

Kontakt mit den involvierten kantonalen und eidgenössischen Stellen über die städtischen 

Fachstellen zu führen. Das ist Aufgabe der Exekutive. In solchen komplexen Verfahren – wie 

zur Hängeordnung, zur Restaurierung und zum Unterhalt etwa – sind regelmässig auch Zwi-

schenentscheide aus dem Diskurs zu den fachlichen Stellungnahmen zu fällen. Fällt diese 

Kompetenz dem Grossen Stadtrat zu, muss dazu jedes Mal ein Bericht und Antrag des Stadt-

rates dem Parlament unterbreitet werden. Dies ist zeitraubend, teuer und nicht zielführend 

im Umgang mit den Brücken. 

Der hohen Aufmerksamkeit für die Belange der Brücken hat der Stadtrat bisher Rechnung ge-

tragen, u. a. mit dem Bericht B 24/2002, als er für die Hängeordnung 2002 der Kapellbrücken-

bilder an den Grossen Stadtrat gelangte und der Grosse Stadtrat den Bericht zustimmend zur 

Kenntnis nahm. Seither sind weiterhin verschiedene parlamentarische Vorstösse zu den Hän-

geordnungen beider Brücken eingereicht und vom Stadtrat beantwortet worden.  

Dies macht deutlich, dass der Grosse Stadtrat im Rahmen seiner Oberaufsicht die Interessen 

von Bevölkerung und Politik ausreichend wahrnehmen und, wenn nötig, Einfluss auf die Ent-

scheide des Stadtrates nehmen kann. Diese bewährten politischen Abläufe im vorliegenden 

Fall für den Umgang mit der Kapellbrücke und Spreuerbrücke abzuändern, macht keinen 

Sinn. Der politischen Bedeutung der Hängeordnung kann und soll weiterhin mit parlamenta-

rischen Vorstössen Rechnung getragen werden.  
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3 Antrag 
 

Der Stadtrat beantragt Ihnen deshalb, 

 vom Vorgehen für einen Prozessbeginn einer neuen Hängeordnung auf der Kapellbrücke 

zustimmend Kenntnis zu nehmen; 

 vom Belassen der Hängeordnung auf der Spreuerbrücke zustimmend Kenntnis zu neh-

men; 

 die Initiative „Die Bilder gehören auf die Kapellbrücke – Änderung der Zuständigkeit“ in 

eigener Kompetenz für gültig zu erklären; 

 zuhanden der Stimmberechtigten die Initiative „Die Bilder gehören auf die Kapell- 

brücke – Änderung der Zuständigkeit“ abzulehnen. 

 

Er unterbreitet Ihnen einen entsprechenden Beschlussvorschlag. 

 

 

 

Luzern, 9. Juli 2014 

 

 

 

Stefan Roth Toni Göpfert 
Stadtpräsident Stadtschreiber 
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Der Grosse Stadtrat von Luzern, 

 

nach Kenntnisnahme vom Bericht und Antrag 18 vom 9. Juli 2014 betreffend 

 

Initiative „Die Bilder gehören auf die Kapellbrücke – Änderung  

der Zuständigkeit“, 

 

gestützt auf den Bericht der Baukommission, 

 

in Anwendung von § 43 des Gemeindegesetzes des Kantons Luzern vom 4. Mai 2004 sowie 

Art. 11 Abs. 1 der Gemeindeordnung der Stadt Luzern vom 7. Februar 1999, 

 

beschliesst: 

 

I. Vom Vorgehen für einen Prozessbeginn einer neuen Hängeordnung auf der Kapell-

brücke wird zustimmend Kenntnis genommen. 

 

II. Vom Belassen der Hängeordnung auf der Spreuerbrücke wird zustimmend Kenntnis 

genommen. 

 

III. In eigener Kompetenz: 

Die Initiative „Die Bilder gehören auf die Kapellbrücke – Änderung der Zuständigkeit“ 

ist gültig. 

  

IV. Zuhanden der Stimmberechtigten: 

Die Initiative „Die Bilder gehören auf die Kapellbrücke – Änderung der Zuständigkeit“ 

wird abgelehnt. 

 

V. Der Beschluss gemäss Ziffer IV unterliegt dem obligatorischen Referendum. 

 

 

 

Luzern, 25. September 2014 

 

 

Namens des Grossen Stadtrates von Luzern 

 

  

 
Jörg Krähenbühl Toni Göpfert 
Ratspräsident Stadtschreiber 

 

  


Stadt 
Luzern 



Seite 18 
 
 

Anhang 1:  

Volksinitiative Stadt Luzern 

Volksinitiative „Die Bilder gehören auf die Kapellbrücke – Änderung der Zuständigkeit“ 

 

  



Seite 19 
 
 

 

 

 

 

 



Seite 20 
 
 

Anhang 2:  

Stellungnahme der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege EKD 
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Anhang 3:  

Schreiben Eidgenössisches Departement des Innern EDI, Bundesamt für Kultur BAK  
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